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Fischereiwirtschaft
und Fischereibiologie

Informationen zur
Rückstandsproblematik
in Erzeugnissen der
Aquakultur

1. Unbedenklichkeitsbescheinigung: Das
ehemalige Formblatt wurde geändert und be-
findet sich als neues Formblatt im Anhang.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung dient
zur Bestätigung der Rückstandsfreiheit und
ist bei jedem Inverkehrbringen von Erzeug-
nissen der Aquakultur zu verwenden. Bei Ver-
kauf kleinster Fischmengen kann jedoch die
Rechnung mit einem Stempel mit dem Wort-
laut »Unbedenklich gem. § 10(2) und (4) Rück-
standskontrollverordnung 2006, BGBl. 2006/
110 idgF« versehen werden. 
2. Kontrollpflicht: Substanzen, für die die
Feststellung eines Rückstandshöchstwertes
nicht vorgesehen ist (Anhang II der VO des
Rates Nr. 2377/90/EWG: Verzeichnis der
Stoffe, für die keine Höchstmengen für Rück-
stände gelten), werden im Normalfall bei
Rückstandskontrollen nicht berücksichtigt.
Dazu zählen u. a. Benzalkoniumchlorid,
Branntkalk, Formaldehyd, Jodophore, Kal-
ziumchlorid, Kalziumkarbonat, Kupfersulfat,
Natriumchlorid, Peressigsäure und Wasser-
stoffperoxid. 
3. Behandlung von Tieren, die der Lebens-
mittelgewinnung dienen: Prinzipiell dürfen
dazu nur in Österreich zugelassene Tierarz-
neimittel (TAM) verwendet werden. Die Fach-
information zu diesen TAM ist verbindlich (§ 4
Tierarzneimittelkontrollgesetz). Ihr Einsatz ist
an die tierärztliche Verschreibungspflicht ge-
bunden. Umwidmungen oder Sonderimporte
sind im Falle des Therapienotstandes aus-
schließlich dem Tierarzt vorbehalten!
4. Verbotene Substanzen: Zu den verbote-
nen Substanzen zählen unter anderem Mala-
chitgrün oder Chloramphenicol, deren An-
wendung strengstens verboten ist. Bei diesen
Substanzen darf kein Rückstandswert > 0 ge-
funden werden.

Auch von Seiten des Wasserrechtes besteht
für bestimmte Stoffe ein Einleitungsverbot in
Aquakulturanlagen, z.B. für Malachitgrün,
Chloramphenicol und andere Stoffe (AEV
Aquakultur, BGBl. II Nr. 397/2004).
5. Verfolgbarkeit von Zu- und Verkäufen:
Bestehen Sie beim Zukauf auf einer Unbe-
denklichkeitsbescheinigung. Vorschriftswid-
rig behandelte Fische (zum Beispiel mit ver-
botenen Substanzen oder nicht für Fische zu-
gelassenen TAM behandelt) dürfen sich nicht
in Ihrer Anlage befinden. Dies gilt für alle Stu-
fen der Produktion.
6. Eigenkontrolle: Sie sind zur Eigenkontrolle
gemäß Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 178/2002 verpflichtet. Die Eigenkon-
trolle ist nicht nur Verpflichtung, sondern kann
Ihnen auch Schutz bieten. Wird nämlich in
Ihrem Betrieb (Benennung als Lieferbetrieb)
eine Kontrolle vorgenommen, so können die
Ergebnisse der Eigenkontrolluntersuchungen
für die Beweisführung äußerst hilfreich sein.
Das bedeutet für Sie eine Statusverbesserung
und einen Zeitgewinn im Rahmen eines Ver-
fahrens. 

a) Bei Anlieferung von Fischen aus anderen
Betrieben wäre, wie bereits mehrfach an-
geregt, die Untersuchung eines Fisches,
der noch während der Entladung ent-
nommen wird, sinnvoll. Hat man von
Fischen eines Lieferanten dreimal ein
negatives Ergebnis erhalten, ist das Ein-
frieren einer Rückstellprobe (Beweis-
sicherung) empfehlenswert. Nach einiger
Zeit sind jedoch wieder Kontrollunter-
suchungen durchzuführen.

b) Im eigenen Betrieb sollte vierteljährlich
eine Probe – jeweils aus unterschied-
lichen Haltungseinheiten, bevorzugt von
den Speisefischen – gezogen und auf
Malachitgrün untersucht werden. Einmal
jährlich sollte auf Chloramphenicol und
antimikrobiell wirksame Substanzen un-
tersucht werden. 

Die Vorgangsweisen unter 6a und 6b sind
Empfehlungen, wie eine Eigenkontrolle orga-
nisiert werden könnte!
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7. Untersuchungskosten (Stand nach Um-
frage im Mai 2007):
Gesamtgebühr für die Malachitgrünuntersu-
chung: € 85,– ohne MwSt. (die Lebensmit-
teluntersuchungsanstalt der Stadt Wien bie-
tet auf schriftlichen Antrag auch Rabatte für
30/50/100 Proben an) 
Gesamtgebühr für Chloramphenicol-Unter-
suchung (Privatprobe): € 75,– ohne MwSt.
(Erstuntersuchung)
Gesamtgebühr für Bestätigungsuntersu-
chung: € 226,87 ohne MwSt.
Gebühr für Nachweis antimikrobiell wirksamer
Stoffe (Privatprobe): € 10,– ohne MwSt. (Erst-
untersuchung)
Gesamtgebühr für Bestätigungsuntersu-
chung: in etwa € 252,90 ohne MwSt. (Höhe
der Kosten ist abhängig von nachzuweisen-
den Substanzen)
Bestätigungsuntersuchung: Die im Rahmen
der amtlichen Untersuchung bei positivem
Befund (qualitativer Nachweis einer Substanz)
durchzuführende Bestätigungsuntersuchung
kann bei Eigenkontrollen entfallen (Kosten-
gründe!). Es ist daher in Ihrem schriftlichen
Untersuchungsauftrag festzuhalten, dass bei
positivem Ergebnis eine Bestätigungsunter-
suchung nur nach Rücksprache durchzu-
führen ist (Angabe von Name und Telefon-
nummer!).
Sind andere Untersuchungen im Rahmen der
Eigenkontrolle erforderlich, so ist Kontakt mit
dem Betreuungstierarzt oder dem für den Be-
trieb zuständigen Amtstierarzt aufzunehmen.
8. Untersuchungsstellen:
• Lebensmitteluntersuchungsanstalt der

Stadt Wien (LUA Wien): Malachitgrün
• Veterinärmedizinische Institute der Öster-

reichischen Agentur für Gesundheit und

Ernährungssicherheit (AGES) in Mödling,
Graz, Linz und Innsbruck: Chlorampheni-
col und antimikrobiell wirksame Stoffe.

9. Oberlieger: Besteht nach Ausschluss aller
anderen Möglichkeiten –
a) keine Anwendung durch den Fischzüchter
b) keine Kontamination durch Zukauf –
der Verdacht eines Eintrages durch Oberlie-
ger, so ist dies dem zuständigen Amtstierarzt
zu melden. 
Ist der Oberlieger nicht bekannt und ein Zu-
gang zu der Anlage nicht möglich, so wäre
»eine Anzeige gegen Unbekannt« denkbar, da
hier aus lebensmittelrechtlicher aber auch
wasserrechtlicher Sicht Handlungsbedarf be-
steht.
Die Situation für einen Fischzüchter ist alles
andere als einfach, wenn er als Verursacher
von Rückständen in Fischen und daraus her-
gestellten Lebensmitteln angegeben wird. 
Es muss aber jedem Fischzüchter bewusst
sein, dass er nach dem derzeit geltenden EU-
Recht (Verordnung [EG] NR. 178/2002) als Le-
bensmittelunternehmer die volle Verantwor-
tung für die von ihm produzierten Erzeugnisse
der Aquakultur trägt. Bei Verdacht einer ille-
galen oder nicht korrekten Anwendung von
Substanzen ist daher die Kooperation mit der
Behörde und eventuell mitbetroffenen Teich-
wirtschaften sowie besonnenes Vorgehen
und nicht gegenseitige Schuldzuweisung ge-
fragt. 
Der Schutz des Konsumenten und die Ein-
haltung gesetzlicher Vorgaben müssen vor-
rangig sein, denn nur auf dieser Basis (unter
Beachtung dieser Empfehlungen) können der
gute Ruf der österreichischen Fische bewahrt
bzw. verbessert sowie wirtschaftliche Schä-
den minimiert werden.
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